
Nachlasspflegschaft:
Erhalt von Erbe geht vor Wertsteigerung

Saarbrücken. Wenn Erben zu-
nächst noch ermittelt werden
müssen oder sich zunächst wei-
gern, ein Erbe anzutreten, setzen
Nachlassgerichte oft sogenannte
Nachlasspfleger ein. Sie sind in
der Zwischenzeit dafür verant-
wortlich, den Nachlass zu erhal-
ten und die Vermögensinteres-
sen der Erben zu wahren. Ihre
Handlungsbefugnis ist darum
einigermaßen beschränkt - wol-
len Sie vorhandene Vermögens-
werte umwandeln, benötigt es
zum Beispiel die Zustimmung
des Nachlassgerichts.
In einem konkreten Fall, der

jüngst vor dem Oberlandesge-
richt (OLG) Saarbrücken (Az. 5
W 34/25) verhandelt wurde,
hatte ein Nachlasspfleger diese
notwendige Zustimmung sogar
erhalten - und musste später
trotzdem feststellen, dass er
einen gewünschten Verkauf
eines im Nachlass befindlichen
Grundstücks nicht hätte voll-
ziehen dürfen. Eine Frau, die
das Erbe für sich beanspruchte,
hatte sich im Nachgang nicht
einverstanden mit der Maß-
nahme gezeigt und wehrte sich.
Sie wandte ein, dass für eine

Veräußerung des Grundstücks

keine ausreichendenGründe be-
stünden. Der Nachlasspfleger
wollte das Grundstück samt re-
novierungsbedürftigem Zweifa-
milienhaus verkaufen, weil er
überzeugtwar, damit ein lukrati-
ves Geschäft für die Erben ein-
zufädeln - und Schaden vom
Nachlass abzuwenden. Seiner
Darstellung nach konnten die
mit der Immobilie generierten
Mieteinnahmen nicht einmal
deren laufende Kosten decken.
Der Verkaufserlös lag hingegen
bei 230.000 Euro, obwohl die
Immobilie laut Gutachten nur
rund 176.000 Euro wert sein
sollte.
Trotzdem nicht in Ordnung

befand später auch das OLG.
Ihm zufolge hätte das Nachlass-
gericht die Genehmigung zum
Verkauf nicht erteilen dürfen,
weil dieser dem maßgeblichen
Interesse aller Erben wider-
sprach. Weil Sicherung und Er-
halt eines Nachlasses Vorrang
vor der Vermehrung haben, be-
nötige es für die Zulässigkeit
einer Grundstücksveräußerung
besondere sachliche Gründe.
Diese sah das Gericht hier nicht
als gegeben.
Weil der bauliche Zustand der

Immobilie als befriedigend be-
urteilt wurde, konnte das Ge-
richt keine aktuell drohende
Wertminderung feststellen, die
einen Verkauf hätte rechtferti-
gen können. Auch die Unver-
hältnismäßigkeit laufender Kos-

ten konnte das Gericht nicht er-
kennen. Selbst dass der Ver-
kaufspreis den Verkehrswert
übersteigt, sei nicht ausschlagge-
bend. Immerhin stehe so derZu-
wachs von Barvermögen dem
Verlust von Grundstückseigen-

tum, einem besonders bestands-
kräftigen Wert, gegenüber.
Auf den Beschluss des OLG

Saarbrücken verweist die
Arbeitsgemeinschaft Erbrecht
des Deutschen Anwaltvereins.
(DPA)

Schutz der Erbeninteressen: Nachlassgerichte müssen bei Genehmigungen prüfen, ob Maßnahmen
den Interessen aller Erben entsprechen. Foto: Nico Tapia/dpa-mag

Signal führt Umfragen
für Gruppenchats ein

Berlin. Welcher Termin, wel-
ches Essen, welche Aktivität?
Möchten Gruppen etwas unter-
nehmen, muss früher oder spä-
ter abgestimmt werden. Viel-
leicht ist aber auchnur ein allge-
meines Stimmungsbild zu
einem bestimmten Thema ge-
fragt.
Damit solche Prozesse nicht

auf irgendwelche anderen Sei-
ten oder Tools ausgelagert wer-
den müssen, hat Signal nun
eine Umfrage- und Abstim-
mungsfunktion für Gruppen-
chats in den Messenger inte-
griert, wie die Signal Founda-
tion mitteilt.
Um eine Umfrage oder Ab-

stimmung in Signal zu erstellen,
tippt man beim Verfassen einer
Nachricht einfach auf die
„+“-Schaltfläche neben dem
Texteingabefeld. Als Nächstes
wählt man „Umfrage“ aus und
kann dann die jeweilige Frage
sowie bis zu zehn Antwortop-
tionen formulieren.
Danach muss nur noch ent-

schieden werden, ob die Grup-
penmitglieder mehrere Ant-
wortoptionen oder nur eine da-
von auswählen dürfen. Letztere
Einstellung hilft dabei, zu ein-
deutigenEntscheidungenzuge-

langen.
Der Initiator oder die Initia-

torin kann die Umfrage jeder-
zeit beenden, indem er oder sie
auf die Schaltfläche „Stimmen
anzeigen“ tippt, die unterhalb
der Abstimmung im Chat zu
finden ist.
Umfragen in Signal sind wie

alle Chat-Inhalte des Messen-
gers Ende-zu-Ende verschlüs-
selt und nur für die jeweiligen
Mitglieder des Gruppenchats
sichtbar. Die Antworten sind

jedoch nicht anonym. Das
heißt, jeder in derGruppe kann
sehen, wer wofür abgestimmt
hat.
Nach einem Update der Sig-

nal-AppaufdieneuesteVersion
sollte das Umfrage-Feature so-
fort zur Verfügung stehen - so-
wohl unterAndroidund iOSals
auch in der Desktop-App.
Messenger-Konkurrent

Whatsapp bietet Umfragen im
Chat schon seit längerer Zeit an.
(DPA)

Signal ermöglicht jetzt Umfragen direkt im Gruppenchat: Ent-
scheidungen lassen sich unkompliziert gemeinsam treffen.

Foto: Zacharie Scheurer/dpa-mag
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